
Mitteilungsblatt der Gemeinde Forheim 03.05.2024 Seite 1/2 

Forheim  

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Forheim 

 
Forheim, den 03.05.2024 

Aufhausen 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die neue Forheimer Häuserchronik und die aktuellen Ausgaben der  Ortsfamilienbücher von Auf-
hausen und Forheim können ab sofort im Rathaus zum Preis von 28,- bzw. 35,- € erworben werden.  
Wie in der Bürgerversammlung angesprochen, werden die Bürgerinnen und Bürger der Südries-Kes-
seltalgemeinden in Sachen Interkommunaler Zusammenarbeit um ihre Mitwirkung gebeten: die 
Bürgerbeteiligung ist im Zeitraum vom 15. Mai bis 26. Juni 2024 möglich. Unter dem Link: www.be-
teiligung-suedries-kesseltal.de haben Sie die Möglichkeit ihre Meinung zu verschiedenen Aspekten 
der Dorfentwicklung zu äußern. Die Fragebögen werden auch in Papierform ausgegeben. Ich bitte 
bereits heute schon um eine rege Beteiligung. 
Wie ebenfalls berichtet, werden in der Zeit vom 4. Mai bis 9. September 2024 entlang des Weges im 
Forheimer Gemeindewald in der „Seufzengemeinde“ und dann weiter über den Hungerberg  Figu-
ren stehen, die mit der Motorsäge geschnitzt wurden. Dieser Pfad wurde initiiert von der Geopark-
führerin Katrin Ott aus Reimlingen, dem Kettensägenkünstler  Niklas Abele aus Kirchheim und dem 
Landcafé Sima.     
Am Sonntag, den 09.06.2024 findet von 8.00 – 18.00 Uhr die Europawahl 2024 statt. Briefwahl 
kann bis Freitag, den 07.06.2024 um18.00 Uhr mit dem ausgefüllten Wahlbenachrichtigungsbrief, 
schriftlich, elektronisch oder mündlich, aber nicht telefonisch beantragt werden. Danach kann Brief-
wahl nur noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr unter besonderen Umständen (nachgewiesene plötzliche 
Erkrankung) beantragt werden. Das Wahlamt ist am Wochenende der Wahl unter der Telefonnummer 
09081/2594-24 erreichbar oder am Samstag, den 08.06.2024 von 9.00 bis 12.00 Uhr und am Wahl-
sonntag, den 09.06.2024 ab 8.00 Uhr besetzt. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen (rosaroter Um-
schlag) müssen am Wahltag bis spätestens 18.00 Uhr bei Ihrer Gemeinde, Kirchplatz 5, 86735 
Forheim oder der Verwaltungsgemeinschaft Ries, Beuthener Straße 6, 86720 Nördlingen eingegan-
gen sein. Die Briefwahlunterlagen können auch online unter www.vgries.de bis 03.06.2024, 24.00 
Uhr beantragt werden. Am Montag, den 10.06.2024 bleibt die Verwaltungsgemeinschaft Ries wegen 
den Wahlnacharbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Fälligkeit der 2. Rate der Grund- und Gewerbesteuer für das Jahr 2024 und Fälligkeit der 1. 
Rate der Kanalgebühren für das Jahr 2024 Es wird darauf hingewiesen, dass am 15.05.2024 die 
2. Rate der Grund- und Gewerbesteuer fällig wird. Maßgebend für die Höhe der Rate sind die zuletzt 
zugesandten Steuerbescheide. Die Höhe der 1. Rate für die Kanalgebühren zum 15.05.2024 entneh-
men Sie bitte der Endabrechnung für das Jahr 2023. Soweit ein SEPA-Mandat erteilt worden ist, 
werden die fälligen Beträge direkt von Ihrem Konto abgebucht. Diejenigen Steuerzahler, die ihre 
Raten an die Gemeinde überweisen, werden gebeten, den Zahlungstermin einzuhalten. Im Falle ver-
spätet eingehender Zahlungen werden gemäß den Satzungsbestimmungen und der Abgabenordnung 
Mahngebühren und Säumniszuschläge berechnet. 
In der Woche nach Pfingsten vom 21. bis 25. Mai 2024 finden wegen Urlaub keine Amtsstunden 
statt. In Gemeindeangelegenheiten wenden Sie sich bitte in dieser Woche an Gemeinderatsmitglied 
Karl Thum (Tel. 09089/651), in Verwaltungsangelegenheiten an die VG-Ries.   
 
Andreas Bruckmeier, 1. Bürgermeister 
 
Die Geschäftsstelle der VG-Ries bleibt am Stabenmontag, 13.05.2024 ab 12:00 Uhr geschlossen.  
 
Bayernweiter Lärmaktionsplan: Zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung  startet! 
Am 2. Mai 2024 startet die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur bayernweiten Lärmakti-
onsplanung. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Städte und Gemeinden in Bayern erhalten bis zum  
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13. Juni 2024 die Gelegenheit, sich zum Entwurf es Lärmaktionsplans zu äußern und somit erneut an 
der Ausgestaltung  dieses Plans mitzuwirken. 
Rückblick: 

In der ersten Phase bis Ende September 2023 konnten sich alle, die sich durch Lärm von Hauptver-
kehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen gestört fühlten, per Fragebogen zu Lärmproblemen äu-
ßern. Während dieses Zeitraum haben insgesamt 588 bayerische Kommunen und 8194 Bürgerinnen 
und Bürger teilgenommen. Die Fragebögen at die Regierung von Oberfranken in einer zentralen Da-
tenbank gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse sind in den jetzigen Entwurf des Lärmaktions-
plans eingeflossen.  
Zweite Phase: 

Der aktuelle Entwurf des Lärmaktionsplans kann nun auf der Website www.umgebungslärm.bay-
ern.de eingesehen werden. In der zweiten Phase der Öffentlichkeits- beteiligung  besteht ab dem 2. 
Mai 2024 für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zum Entwurf und dem bisherigen Ver-
fahren der Bayernweiten Lärmaktionsplanung zu äußern. Hierfür müssen Teilnehmende bis spätes-
tens 13. Juni 2024 eine Online Fragebogen ausfüllen. Alternativ kann dieser auch postalisch angefor-
dert werden unter: Regierung von Oberfranken, SG 50, PF 110165, 95420 Bayreuth. 
________________________________________________________________________________ 
Anzeigen: 
 

Schüler oder rüstigen Rentner zum Rasenmähen in Forheim (privat) gesucht. Bei Interesse bitte mel-
den unter Tel.: 09089/920906. 
 
 
 

 

 

 


